
Die Entlastung für Studiobetreiber 
und die Studioverwaltung
Unser Rechtsberatungssystem ist darauf ausgelegt, Ihnen Rechtssicherheit zu verschaff en.

DAS ERFOLGREICHSTE  RECHTSBERATUNGSKONZEPT 
DER FITNESSBRANCHE

SEIT NAHEZU 20 JAHREN SIND WIR DIE EXPERTEN FÜR ALLE RECHTLICHEN BELANGE DER STUDIOBETREIBER! 



UNS VERTRAUEN BUNDESWEIT ÜBER 
1000 STUDIOBETREIBER !

Das System: Jeder Studiobetreiber kann durch die von uns
angebotenen Beratungsverträge eine eigene Rechtsabteilung
für sein Unternehmen buchen, wie sie sich sonst nur
Großkonzerne leisten können!

Wir verfügen - sowohl außergerichtlich, aber auch gerichtlich – über 
ein bundesweit einzigartiges Know-How. Die von uns vertretenen 
Studiobetreiber können durch die gelebte Rechtssicherheit selbst-
bewusst auftreten und deutlich machen, dass weder „Attestkündi-
gungen“ noch andere Gründe den Kunden in der Regel berechtigen, 
sich der Zahlungspfl icht der Beiträge zu entziehen. Die Studioöff -
nungen unter Aufl agen während der Corona-Krise stellt die Studi-
overwaltung vor ganz neue Herausforderungen. Dies, weil Kunden 
wegen der Reduzierung des Angebotes Minderungs- oder Kündi-
gungsrechte behaupten. 

Im Verhältnis Studio – Mitglied bieten wir einen Beratervertrag an,
der für die Studiobetreiber sowohl Kostensicherheit als auch zeit-
liche Entlastung mit sich bringt. Für die jeweilige Studioverwaltung
haben wir höchst eff ektive Arbeitsprozesse entwickelt, mit denen
uns die Fälle übergeben werden.

Neben dem Beratervertrag (Verhältnis Studio – Mitglied) verstehen
wir uns für die von uns beratenen Studiobetreiber als „Full-Service-
Kanzlei“, die bei allen rechtlichen Herausforderungen begleitend
zur Seite steht.

Selbstverständlich vertreten wir auch in gerichtlichen Verfahren.
Dies bundesweit!

„Der Reichtum eines Menschen 
bemisst sich an der Zahl der Dinge, 

um die er sich nicht kümmern muss“ 
(Henry David Thoreau, Schriftsteller und Philosoph, 1817 - 1862 / USA) 



Die Entlastung für Studiobetreiber und 
die Studioverwaltung!

Wir übernehmen für Sie den außergerichtlichen Schriftverkehr mit dem Mitglied und das bei
absoluter Kostensicherheit.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernkompetenzen und Ihre (zahlenden) Mitglieder. Wir übernehmen für Sie
professionell den Schriftverkehr mit Ihrem Mitglied. Dies verbunden mit absoluter Kostensicherheit durch
Zahlung lediglich einer monatlich festen Pauschale.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

 1. Außergerichtlicher Forderungseinzug der Mitgliedsbeiträge 

Durch verschiedene auf Ihr Unternehmen abgestimmte und individuell wählbare Mahnketten übernehmen
wir für Sie den Forderungseinzug von ausstehenden Mitgliedsbeiträgen. Im Fall der erfolgreichen Beitrei-
bung durch uns, erhalten Sie 100% der geltend gemachten Forderung. Unstreitige Forderungen werden
durch ein gestraff tes und strukturiertes Zusammenspiel von Inkasso (durch die BI Inkasso GmbH) und
durch uns bestmöglich für Sie realisiert. Die Schnittstelle zwischen dem Inkassounternehmen und uns er-
folgt für Sie ohne jeglichen Aufwand und vollständig automatisiert. Da, wo andere aufgeben, verfolgen wir 
Ihre Forderungen in Ihrem Interesse für Sie weiter! Streitige Forderungen werden durch uns für Sie geltend 
gemacht.

2. Gesamte außergerichtliche Korrespondenz 

Wir übernehmen die komplette außergerichtliche Korrespondenz mit allen Beteiligten, wie z.B. dem Mit-
glied, den gegnerischen Anwälten, den beteiligten Ärzten und im Fall von Minderjährigen auch mit den
Eltern. Insbesondere aber die Bearbeitung von Kündigungen wegen Attest, Umzug, Schwangerschaft oder
vergleichbaren Gründen.

3. Telefonhotline für Beratervertragskunden 

Ihnen und Ihren Mitarbeitern stehen spezialisierte Volljuristen telefonisch in allen rechtlichen Fragen und
Belangen bezüglich des Studiobetriebes zur Verfügung.

4. Eigener Bereich für Beratervertragskunden online 

Hier halten wir Mustertexte und die neueste Rechtsprechung für Sie bereit.

5. Newsletter

Unsere Newsletter, die meist sofort umsetzbare Arbeitshilfen zum Download enthalten, sind mittlerweile 
Kult geworden. Die große Koalition hat seit ihrem Bestehen eine „Gesetzgebungsfl ut“ veranlasst. Mit uns 
wahren Sie den Überblick und wissen, was für Ihren Betrieb umgesetzt werden muss.  

Forderungen

Exemplarisch für unser Angebot: 

Der Beratungsvertrag für den Bereich Studio - Mitglied



Gehen Sie mit uns eine Partnerschaft ein, 
die auf Offenheit und Klarheit beruht. 

Wenn Sie in Zukunft noch erfolgreicher, kompetenter und entspannter arbeiten wollen,
dann buchen Sie bei uns den seit nahezu 20 Jahren bewährten Beratervertrag für das 
Verhältnis Studio – Mitglied.

Weitere Beratungsvertragspakete stellen wir Ihnen gerne persönlich vor, so z.B. für den
arbeitsrechtlichen Bereich. Bei uns stehen Ihnen mehrere Fachanwälte für Arbeitsrecht
zur Verfügung.

Am Zwinger 2-4    33602 Bielefeld    Tel.: 0521 / 5575190   kanzlei@kgfk.de

www.rae-geisler-franke.de 
Hier finden Sie Fachanwälte für: Arbeitsrecht, Bau- und Architektenrecht, Miet- und Wohnungseigentumsrecht,  

Handels- und Gesellschaftsrecht, Gewerblichen Rechtsschutz und Verwaltungsrecht.


